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Es gelten auch die Allgemeinen Zürich Bedingungen für die Sach-Versicherung (ABS). 
 
Artikel 1 
Versicherungsfall 
Versicherungsfall ist der von der Versiche-
rung umfasste Notfall. Als Notfall gilt jede 
in Verbindung mit dem versicherten Ob-
jekt entstandene Notsituation, die Men-
schenleben oder die Sicherheit von Men-
schen oder das versicherte Objekt sowie 
seine übliche Benützung gefährdet.   
Der Versicherer erbringt die im Art. 2 
angeführten Leistungen durch die dem 
Versicherungsnehmer bekanntgegebene 
Notrufzentrale, die über Notwendigkeit 
und Wahl der Hilfsmaßnahmen entschei-
det. 
Voraussetzung  für die Bezahlung von  
Hilfeleistungen ist, dass in jedem Fall die 
Notrufzentrale sofort telefonisch kontak-
tiert und mit der Abwicklung der Hilfeleis-
tung betraut wird.  

Artikel 2 
Umfang der Versicherung  
1. Welche Leistungen werden erbracht? 

1.1  Die Zürich Wohn-Assistance Notruf-
zentrale organisiert und übernimmt  

o die Kosten bis EUR 200,00 je Versi-
cherungsfall von einem 
- Installateur und Trockenlegungs-

service 
bei Gebrechen im Bereich Sani-
tär, Gas, Wasser und Heizung 

- Elektriker   
bei Schäden an elektrischen An-
lagen und Leitungen 

- Dachdecker  
bei Schäden an der Dachung 

- Glaser 
bei Schäden an Tür- und Fenster-
verglasung 

- Tischler 
bei Schäden an Eingangstüren 
und an Fenstern der Wohnräum-
lichkeiten 

o die Kosten bis EUR 110,00 je Ka-
lenderjahr für einen Schlüssel- und 
Aufsperrdienst bei Aussperren aus 
den Wohnräumlichkeiten, bei Ver-

lust oder Diebstahl von Schlüsseln 
zu den Wohnräumlichkeiten 

o  die Kosten bis EUR 40,00 pro Per-
son und pro Nacht, maximal für 5 
Nächte je Versicherungsfall für Ho-
telübernachtung, wenn das versi-
cherte Objekt durch einen Feuer-, 
Elementar- oder Wasserschaden 
bzw.  nach einem Einbruchdieb-
stahl nicht mehr oder vorüberge-
hend nicht benutzt werden kann 

o  die Kosten einer Rückreise, höchs-
tens die Kosten für einen Flug in 
der Economy-Klasse aus  europäi-
schen Ländern, den außereuropäi-
schen Mittelmeeranrainerstaaten, 
den Kanarischen Inseln, Island, 
Grönland, Spitzbergen, Madeira, 
Malta, Zypern und den Azoren für 
eine Person nach einem Feuer-,   
Elementar- oder Wasserschaden 
bzw. Einbruchdiebstahl im versi-
cherten Objekt, wenn die Anwe-
senheit unbedingt erforderlich ist 

1.2  Die Zürich Wohn-Assistance Notruf-
zentrale organisiert (und übernimmt 
keine Kosten) 

o  spezielle Berater für Sicherheits-
überprüfungen zum Schutz vor 
Einbrüchen 

o  spezielle Experten für psychologi-
sche Betreuung nach Einbrüchen 

o  Umzugsfirmen und Spediteure, 
wenn nach einem Feuer-, Elemen-
tar- oder Wasserschaden bzw. Ein-
bruchdiebstahl  der Wohnungsin-
halt weggebracht werden muss 

o Wachdienste, für die vorüberge-
hende Bewachung und Sicherung 
des versicherten Objektes nach ei-
nem Schaden 

2. Wer ist versichert? 

 Die Hilfeleistungen können vom 
-  Versicherungsnehmer 
-  den mit dem Versicherungsnehmer 

in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Ehegatten oder Lebensgefähr-
ten 

- den Kindern des Versicherungs-
nehmers 

-  anderen Personen, die das Einver-
ständnis des Versicherungsnehmers 
haben  

 in Anspruch genommen werden. 

Artikel 3 
Örtlicher Geltungsbereich 
Die Versicherung umfasst Versicherungs-
fälle, die in Österreich eintreten. 

Artikel 4 
Ausschlüsse 
Von der Versicherung sind Schadenereig-
nisse ausgeschlossen, 

1. die bei der Vorbereitung oder Bege-
hung gerichtlich strafbarer Handlun-
gen durch den Versicherungsnehmer 
eintreten, für die Vorsatz Tatbe-
standsmerkmal ist; 

2. die mit Aufruhr, inneren Unruhen, 
Kriegsereignissen, Verfügungen von 
hoher Hand und Erdbeben unmittel-
bar oder mittelbar zusammenhän-
gen;  

3.  die durch den Einfluss von ionisie-
renden Strahlen im Sinne des Strah-
lenschutzgesetzes - in der jeweils gel-
tenden Fassung - verursacht werden; 

4. Schäden, die aus einer Garantiever-
pflichtung oder einem Wartungsver-
trag ersetzt werden. 

Artikel 5 
Obliegenheiten 
Der Versicherungsnehmer hat nach Mög-
lichkeit für die Minderung des Schadens 
zu sorgen und den Weisungen der Not-
rufzentrale Folge zu leisten. 

Artikel 6 
Subsidiarität 
Versicherungsschutz besteht nur insoweit, 
als hiefür nicht anderweitig Versiche-
rungsschutz besteht. 


